
Beschluß 

In dem Parteiordnungsverfahren 

Nr. 8/1993/P 

 

des SPD-Bezirks N., vertreten durch den Vorsitzenden S. 

 

      - Antragsteller und Berufungsantragsgegner - 

 

gegen  

 

H. 

      - Antragsgegner und Berufungsantragsteller - 

 

hat die Bundesschiedskommission in ihrer Sitzung am 25. März 1994 in Bonn unter 

Mitwirkung von  

 

Dr. Diether Posser, Vorsitzender,  

Hannelore Kohl, Stellvertretende Vorsitzende und  

Prof. Dr. Claus Arndt, Stellvertretender Vorsitzender 

 

Beschlossen:  

 

Das Verfahren wir eingestellt, weil der Antragsgegner H. der SPD nicht mehr 

angehört.  

 

Dr. Diether Posser 

Bundesschiedskommission der SPD 
Datum: 25.03.1994 
Az.: 8/1993/P 1 von 1

Sammlung Parteischiedsgerichtsentscheidungen 
Institut für Deutsches und Internationales 

Parteienrecht und Parteienforschung




